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Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung
vom Donnerstag, 15. August 2013

Traktandum 1: Genehmigung des Beschlussprotokolls der Einwohnergemeindeversamm-
lung vom 19. Juni 2013

Beschluss: Die schriftlich vorliegenden Beschlüsse werden zur Kenntnis genommen
und das Beschlussprotokoll einstimmig genehmigt.

Traktandum 2: Antrag nach § 68 Gemeindegesetz des Komitees „Eis 13/14“ betreffend Kunst-
eisbahn Sissach

Antrag Komitee „Eis 13/14“
„ Der Zweck des Gemeindeversammlungsbeschlusses vom 9. April 2013, einen Kredit von CHF
700'000.- für einen Teilrückbau am Dach der Kunsteisbahn Sissach zu beschliessen, wird er-
gänzt in den zusätzlichen Zweck, das Dach der Kunsteisbahn Sissach auch mit anderen aus
fachlicher Sicht möglichen Varianten für CHF 700'000.- zu sanieren“.

Antrag Gemeinderat
Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, dem Antrag Komitee
„Eis 13/14“ wie folgt zuzustimmen: „Der Zweck des Gemeindeversammlungsbeschlusses vom
9. April 2013 – Kunsteisbahn, Dachsanierung, Teilrückbau mit Kredit über CHF 700'000.- – wird
ergänzt, so dass die Inbetriebnahme der Kunsteisbahn im Rahmen des bewilligten Kredits auch
mit anderen aus fachlicher Sicht möglichen Massnahmen als dem Teilrückbau realisiert werden
kann.“ Eine Ausführung steht unter dem Vorbehalt, dass alle rechtlichen, fachlichen und übrigen
Rahmenbedingungen eingehalten werden und das eingeleitete Gerichtsverfahren bezüglich
Geltendmachung der Schadensansprüche nicht gefährdet ist.

Beschlüsse: Der Antrag des Komitees „Eis 13/14“ obsiegt mit 114 Stimmen gegen-
über dem Antrag des Gemeinderates mit 60 Stimmen.

Der Antrag des Komitees „Eis 13/14“ wird mit grossem Mehr, bei 4 Nein
angenommen.

Traktandum 3: GEP Hauptstrasse Ost / GEP Reusli Abwasser u. Wasserleitung /
Wasserleitung Eptingerwegli / Notwasserkonzept
Nachtragskredit CHF 650’000.00
Bruttokredit neu CHF 2’200’000.00
Bruttokredit bewilligt CHF 1'550'000.00

Beschluss: Der Nachtragskredit über CHF 650'000.00 wird mit 115 Ja, 14 Nein bei 25
Enthaltungen genehmigt.

Traktandum 4: Der Gemeinderat orientiert – kein Beschluss

Traktandum 5: Verschiedenes – kein Beschluss

Referendumsfrist: 16. September 2013
(§ 49 Abs. 2 Gemeindegesetz i.V.m. § 91 Bst. b Gesetz über die politischen Rechte)
Nach § 49 Abs. 3 Bst. e Gemeindegesetz vom Referendum ausgenommen ist Traktandum 1
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